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Formen der unternehmerischen Tätigkeit im Überblick 

 

  

Freie Tätigkeiten Freie Berufe 

wissenschaftliche, künstlerische, 

schriftstellerische, unterrichtende oder 

erzieherische Tätigkeit 

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, 

Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, 

Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, 

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratende 

Volks- und Betriebswirte, vereidigende 

Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, 

Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten, 

Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, 

Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe 

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1  EStG 
freiberufliche Tätigkeit  

 

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 2-3 EStG 
Sonstige selbständige Arbeit  

 

Nach § 15 EStG 
Gewerbetrieb 

Aus diesen freien Tätigkeiten und Berufen 
resultieren Einkünfte aus selbstständiger 

Arbeit 
nach § 18 EStG 
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Das EStG unterteilt in §18 Abs. 1 Nr. 1 

freie Berufe in drei Gruppen 

 

Gruppe 1 

Katalogberufe 

- Heilberufe 

- Rechts-, steuer-und 

wissenschafts-beratende 

Berufe 

- Naturwissenschaftliche / 

technische Berufe 

- Informationsvermittelnde 

Berufe / Kulturberufe 

 

 

Gruppe 2 

Analogberufe 

- Ähnliche Berufe. In der 

Regel Entscheidung 

durch Einzelfallprüfung 

 

 

Gruppe 3 

Tätigkeitsberufe 

- Neue Berufe in den 

Bereichen 

wissenschaftliche, 

künstlerische, 

schriftstellerische, 

unterrichtende und 

erzieherische 

Tätigkeiten  

 

 

Ähnliche Berufe im Sinne des § 18 Nr. 2-3 EStG sind 

nicht genauer definiert. Hier muss im Einzelfall geprüft 

werden, ob der Beruf im Katalog der Freiberufler 

einzuordnen ist. Die Anforderungen sind jedoch hoch. 

Ein Beispiel:  

So war es lange Zeit umstritten, ob ein Informatiker als 

Freiberufler oder als Gewerbetreibender einzustufen 

ist. Heute ist der Diplom-Informatiker unumstritten ein 

Freier Berufen, auch wenn er nicht im Katalog der 

Freiberufler aufgeführt ist. 

Achtung! Auch bei den im Gesetz ausdrücklich 

genannten „Katalogberufe“ können Ausnahmen von 

der Freiberuflichkeit auftreten. 

Sind Sie sich unsicher, ob Ihr Beruf zu den freien 

Berufen zählt, kann die Rechtsprechung weiter helfen. 
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Einige Urteile zum §18 Einkommensteuergesetz 

 

Freiberuflich sind: 

- Altenpfleger (wenn keine hauswirtschaftliche Versorgung der Patienten erfolgt) 

BMF-Schreiben, 22. 10. 2004, BStBl. 2004 I S. 103 

- Berufsbetreuer 

BFH-Urteil, 15. 6. 2010, VIII R 14 / 09, DStRE 2010 S. 116 

- Biologe, der wissenschaftliche Gutachten in der Landschaftsökologie erstellt 

BFH-Urteil, 26. 11. 1992, IV R 64 / 91, BFH / NV 1993 S. 360 

- Diätassistent 

BMF-Schreiben, 22. 10. 2004, BStBl. 2004 I S. 1030 

- Drehbuchautor 

FG Hamburg, Urteil vom 26. 2. 2001, II 198 / 00, EFG 2001 S. 90 

- EDV-Berater / EDV-Fachmann, der Software entwickelt, installiert oder betreut 

FG Niedersachsen, Urteil vom 14. 5. 2003, 7 K 280 / 96, EFG 2004 S. 1059 

BFH-Urteil, 22. 9. 2009, VIII 63 / 06, DStRE 2010 S. 22 

- Ergotherapeut 

BMF-Schreiben, 22. 10. 2004, BStBl. 2004 I S. 1030 

- Fitnessstudio, das die Mitglieder fortlaufend persönlich betreut / unterrichtet  

BFH-Urteil, 13. 1. 1994, IV R 79 / 92, BStBl. 1994 II S. 362 

- Fotograf  

BFH-Urteil, 14. 12. 1976,  VIII R 76 / 75, BStBl. 1977 II S. 474 

- Fußpfleger, medizinischer 

BMF-Schreiben, 22. 10. 2004, BStBl. 2004 I S. 1030 

- Hebamme 

BMF-Schreiben, 22. 10. 2004, BStBl. 2004 I S. 103 

- Industrie-Designer 

BFH-Urteil, 23. 8. 1990, IV R 61 / 89, BStBl. 1991 II S. 20 

- Krankengymnast 

BFH-Urteil, 14. 3. 2007, XI R 59 / 05, BFH / NV 2007 S. 1319 

- Logopäde 

BMF-Schreiben, 22. 10. 2004, BStBl. 2004 I S. 1030 

- Masseur, der Heilbehandlungen  ausführt 

BMF-Schreiben, 22. 10. 2004, BStBl. 2004 I S. 1030 

- Netzplantechniker 

FG Düsseldorf, Urteil vom 29. 10. 1986, VI 54 / 80 G, U, EFG 1987 S. 36 

- Psychotherapeut 

- BMF-Schreiben, 22. 10. 2004, BStBl. 2004 I S. 103 
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- Restaurator 

BFH-Urteil, 4. 11. 2004, IV R 63 / 02, DStR 2005 S. 556 

- Rettungsassistent 

BMF-Schreiben, 22. 10. 2004, BStBl. 2004 I S. 103 

- Trauerredner 

FG Niedersachsen, Urteil vom 24. 3. 2004, 2 K 2 / 03, EFG 2004 S. 1314 

- Umweltberater 

FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 28. 8. 2004, EFG 2004 S. 1835 

- Visagist 

FG Hamburg, Urteil vom 19. 8. 1992, III 374 / 88, EFG 1993 S. 306 

- Webdesigner 

FG Münster, Urteil vom 19. 6. 2008,  8 K 4272 / 06 G, EFG 2008 S. 197 

- Werbegrafiker / Werbedesigner 

 FG Köln, Urteil vom 15. 2. 2006,  14 K 7867 / 98, DStRE 2007 S. 1312 

- Wirtschaftsingenieur (beratend tätig) 
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Bin ich freiberuflich tätig? 

 

Kriterien zur freiberuflichen Tätigkeit: 

 Berufszulassung, Ausbildung sowie Tätigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sind Sie wirtschaftlich 

selbstständig und erfüllen Ihre 

Arbeiten weisungsunabhängig? 

Tragen Sie das 

Unternehmensrisiko und die 

Arbeitskosten? 

Sie legen selbst Ihre 

Arbeitszeiten, Arbeitsabläufe 

und Arbeitsorganisation fest? 

Nein 

 

Sind Sie unselbstständig tätig. 

Ja 

Ja 

Ja 
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Sie können berufliche Qualifikationen nachweisen und verfügen über 

Fachkenntnisse? 

Sie erbringen die Leistungen persönlich? 

Ja 

Ja 

Sie sind eigenverantwortlich und leitend tätig und arbeiten unabhängig? 

Sind Sie 

wissenschaftlich, 

künstlerisch, 

schriftstellerisch, 

erziehend oder 

unterrichtend tätig? 

Ja 

Sind Sie Arzt, Zahnarzt, 

Tierarzt, Rechtsanwalt, 

Notar, Patentanwalte, 

Vermessungsingenieur, 

Ingenieur, Architekt, 

Handelschemiker, 

Wirtschaftsprüfer, 

Steuerberater, beratender 

Volks- und Betriebswirt, 

vereidigter Buchprüfer, 

Steuerbevollmächtigter, 

Heilpraktiker, Dentist, 

Krankengymnast, Journalist, 

Bildberichterstatter, 

Dolmetscher, Übersetzer, 

Lotse? 

Nein 

Üben Sie 

einen 

ähnlichen 

Beruf aus mit 

ähnlicher 

Qualifikation 

wie bei den 

Katalog-

berufen? 

Nein 
Dann sind Sie 

Gewerbe-

betreibender 

Ja 

Ja 

Ja 

Sie üben eine gemischte 

Tätigkeit aus? 

Nein 

Nein 

Nein 

Dann sind Sie 

Gewerbe-

betreibender. 

Dann sind Sie 

Gewerbe-

betreibender

. 

Dann sind Sie 

Gewerbe-

betreibender

. 

Dann sind Sie 

Freiberufler. 

Ja 
Sie können Ihre 

Einkünfte trennen? 

Nei

n 

Ja 

Dann haben Sie eine gemischte 

Tätigkeit. Sie sind Freiberufler und 

Gewerbebetreibender. 

Nein 

Dann sind Sie 

Gewerbe-

betreibender

. 

Nein 


